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Das neue Heilmittelgesetz

Der Artikel 26 des revidierten Heil-
mittelgesetztes legt klar und deut-
lich fest:  

•	 Sofern	Sie	Medikamente	benötigen,		
	 muss	Ihnen	Ihr	Arzt	ungefragt	und		
	 grundsätzlich	ein	Rezept	ausstellen.	

•	 Nur	wenn	Sie	ausdrücklich	auf	ein		
	 Rezept	verzichten,	darf	Ihnen	ein		
	 Arzt	selber	Medikamente	verkaufen.	

•	 Sie	haben	das	Recht,	auf	Medika-	
	 mente	zu	verzichten,	wenn	Sie	diese		
	 nicht	möchten.	

•	 Sie	haben	das	Recht	auf	eine	phar-	
	 mazeutische	Fachkontrolle	durch		
	 Ihre	Apothekerin	oder	Ihren	Apo-	
	 theker.	

•	 Sie	haben	das	Recht	auf	eine		 	
	 pharmazeutische	Zweitmeinung		
	 Ihrer	Apothekerin,	Ihres	Apothekers			
	 oder	eines	klinischen	Pharma-	
	 kologen.		

•	 Sie	haben	das	Recht,	Ihr	Rezept	bei		
	 einer	Apotheke	Ihrer	Wahl	einzu-	
	 lösen.	

•	 Ihr	Arzt	darf	Sie	bei	der	Wahl	der		
	 Apotheke	nicht	beeinflussen.	

Es ist heutzutage auf der politi-
schen Agenda, dass ärztliche Leis-
tungen einer Qualitäts- und Men-
genkontrolle unterzogen werden 
sollen. 

Die Apotheke ist eine vom Arzt 
unabhängige Institution, die Me-
dikationen überprüft und korrigie-
rend einzugreifen vermag. Unsere 
Gesellschaft nimmt immer mehr 
Medikamente ein. Die Wechsel-
wirkungen der verschiedenen 
Arzneimittel werden komplexer. 
Unerwünschte Wirkungen und 
Spitaleinweisungen wegen Medi-
kationsfehlern nehmen zu. Eine 
professionelle Schaltstelle, die sich 
um diese Problematik kümmert, 
ist nötiger denn je. Die Apotheken 
sind gefordert, ihre immens wich-
tige Aufgabe zur Verbesserung 
der Arzneimittelsicherheit noch 
ernster zu nehmen.

Seit dem 1.1.2019 stärkt der Arti-
kel 26 des Heilmittelgesetzes die 
Patientenrechte: Patientinnen	und	
Patienten	können	frei	wählen,	wo	
sie	 ihre	 Medikamente	 beziehen	
und	sie	haben	Anspruch	auf	eine	
pharmazeutische	 Fachkontrolle. 
Es ist Zeit, das Gesetz ernst zu neh-
men, denn es hat das Potential, die 
Arzneimittelversorgung schlanker, 
wirksamer, günstiger und sicherer 
zu machen. Fordern Sie es ein!    

Quellen: 

1. https://www.admin.ch/ch/d/sr/c812_21.html

2. pharmatipp 5 (2014): Wahlfreiheit Rezept
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Wir	informieren	in	loser	Fol-
ge	über	das	neue	Heilmittel-
gesetz,	das	am	1.1.2019		
in	Kraft	getreten	ist.1	Das	
erste	Kapitel	betrifft	den	
Artikel	26	(Grundsatz	für	
Verschreibung,	Abgabe	und	
Anwendung).		

Seit rund 10 Jahren kennt man 
im Kanton Zürich die „Wahlfrei-
heit beim Medikamentenbezug“. 
Leider funktioniert dieses Sys-
tem nicht so, wie es die Stimm-
bürgerinnen und Stimmbürger 
verlangten: Immer mehr Ärzte 
„geben“ ihren Patienten unge-
fragt Medikamente „ab“, oft in 
grosser Menge, ohne genaue In-
struktionen und ohne Wechsel-
wirkungskontrolle. Die wenigsten 
Patientinnen und Patienten ge-
trauen sich, die von ihrem Arzt 
verkauften Medikamente zurück-
zuweisen. Viele Patientinnen und 
Patienten kommen nachträglich in 
die Apotheke mit der Bitte um eine 
pharmazeutische Fachkontrolle 
(Dosierung, Wechselwirkungen, 

Nebenwirkungen, Allergien, u.a.m.).  
Der ärztliche Medikamenten-
handel („Selbstdispensation“) ist  
in den meisten Ländern der Welt   
verboten und wird von namhaften  
Organisationen abgelehnt (z.B. 
Weltgesundheitorganisation WHO, 
Organisation für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwick-
lung OECD, American Medical 
Association AMA, Schweizerische 
Stiftung SPO Patientenschutz).2  
Die Problematik der Selbstdispen-
sation ist die Folgende: 

•	 Es	bestehen	Anreize,	zu	viele		
	 und	zu	teure	Medikamente	zu		
	 verkaufen

•	 Die	Medikamentenbezüge		
	 erfordern	teure	ärztliche	Kon-	
	 sultationen

•	 Die	pharmazeutische	Fach-	
	 kontrolle	fehlt	gänzlich

•	 Eine	pharmazeutische	Zweit-	
	 meinung	wird	verhindert.		

Der Gesetzgeber hat diese Pro-
blematik erkannt und im neuen 
Heilmittelgesetz den Artikel 26 ge-
schaffen, der dem Wildwuchs des 
ärztlichen Medikamentenhandels
Stirn bieten soll.  

Der zentrale Punkt: 
Seit	 dem	 1.1.2019	 ist	 jeder	 Arzt	
verpflichtet,	 seinen	Patientinnen	
und	Patienten	ein	Rezept	auszu-
stellen.	

Bundesgesetz	über	Arzneimittel	und	Medizinprodukte		
(Heilmittelgesetz,	HMG),	Artikel	26,	2b-4:	

§2b Die Verschreibung wird Eigentum der Person, für die sie ausge-
stellt wurde. Die Person soll frei in ihrer Entscheidung bleiben, die ver-
schriebene Leistung zu beziehen oder eine Zweitmeinung einzuholen 
und zu bestimmen, bei welchem zugelassenen Leistungserbringer sie 
die Verschreibung einlösen will. Bei elektronischen Verschreibungen 
darf die Wahl des Leistungserbringers nicht durch technische Hinder-
nisse eingeschränkt sein.

§3 Die verschreibende Person darf die Patientinnen und Patienten bei 
der Wahl der Person, die ihnen die Arzneimittel abgeben, nicht beein-
flussen, wenn sie daraus einen materiellen Vorteil zieht. Der Bundes-
rat kann Ausnahmen vorsehen.

§4 Vor jeder Abgabe eines verschreibungspflichtigen Humanarznei-
mittels muss eine zur Verschreibung und Abgabe berechtigte Person 
zuhanden der Patientin oder dem Patienten grundsätzlich eine Ver-
schreibung ausstellen. Die Patientin oder der Patient kann auf eine 
Verschreibung verzichten.

„Verschreibung“= ärztliches Rezept; „verschreibende Person“= Arzt; „Leistungserbringer“= Arzt oder  

Apotheker; „zur Verschreibung und Abgabe berechtigte Person“= Arzt mit Patientenapotheke


